
Satzung  
der Stadt Lippstadt über die  

Erhebung von Erschließungsbeiträgen  
Vom 15. Februar 2000 

 
Der Rat der Stadt Lippstadt hat aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) und des § 7 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.1998 
(GV.NW. S. 762) am 31.01.2000 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1  
Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

 
Die Stadt Lippstadt erhebt Erschließungsbeiträge nach den Bestimmungen des Bau-
gesetzbuches und dieser Satzung. 
 
 

§ 2  
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand: 
 

1. für die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze 
 

a) bei beidseitiger Bebaubarkeit bis zu 14 m Breite, 

b) bei einseitiger Bebaubarkeit bis zu 8 m Breite, 
 

2. für die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraft-
fahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete 
(z.B. Wohnwege) bis zu einer Breite von 5 m; 

 
3. für die nicht zum Anbau bestimmten zur Erschließung der Baugebiete not-

wendigen Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete bis zu einer Breite von 
21 m; 

 
4. für Parkflächen, 

a)  die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. 1 und 3 sind, bis 
zu einer weiteren Breite von je 5 m, 

 
b)  soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. 1 und 3 genannten Verkehrsanla-

gen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete 
zu deren Erschließung notwendig sind (selbständige Parkflächen), bis 
zu 10 % der Flächen der erschlossenen Grundstücke. § 6 Abs. 2 und 3 
findet Anwendung. 
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5. für Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen; 
 

a)  die Bestandteil der Verkehrsanlagen gem. Nr. 1 bis 4 sind, bis zu einer 
weiteren Breite von je 3 m; 

 
b)  die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen 

Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwen-
dig sind (selbständige Grünanlagen), bis zu 10 % der Flächen der er-
schlossenen Grundstücke. 

 
§ 6 Abs. 2 und 3 finden Anwendung. 

 
(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergrößern sich die in 

Abs. 1 Nr. 1 und 3 angegebenen Maße um die Hälfte, mindestens aber um 8 
m. Das gleiche gilt für den Bereich der Einmündung in andere bzw. Kreuzun-
gen mit anderen Straßen. 

 
(3) Die in Abs. 1 Nr. 1 bis 5 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten. 
 
(4) Zu dem Erschließungsaufwand nach Abs. 1 Nr. 1 bis 5 gehören insbesondere 

die Kosten 
 

1. für den Erwerb der Grundflächen, 

2. für die Freilegung der Grundflächen, 
 

3. für die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage einschl. der Ein-
richtungen für ihre Entwässerung und ihre Beleuchtung, 

 
4. für die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen, 
 
5. die für die Teile der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt einer klassifizierten 

Straße entstehen, die über die Breiten der anschließenden freien Strecken 
hinausgehen. 

 
(5) Eine Anbaustraße gilt als beidseitig anbaubar, wenn auf jeder Seite mehr als 

die Hälfte der angrenzenden Grundstücke erschlossen im Sinne des § 131 
Abs. 1 BauGB ist. 

 
 

§ 3  
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

 
(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen Kosten 

ermittelt. 
 
(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die einzelne Erschlies-

sungsanlage ermittelt. Die Stadt kann abweichend von Satz 1 den beitragsfä-
higen Erschließungsaufwand für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsan-
lage ermitteln oder den Aufwand für Anlagen, die für die Erschließung der 
Grundstücke eine Einheit bilden (Erschließungseinheit), insgesamt ermitteln. 
Die Entscheidung nach Satz 2 trifft der zuständige Fachausschuss. 
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§ 4  
Anteil der Stadt am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 

 
Die Stadt trägt 10 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes. 
 
 

§ 5  
Abrechnungsgebiet 

 
Die von der Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke bilden das Abrech-
nungsgebiet. 
 
Werden ein Abschnitt einer Erschließungsanlage oder eine Erschließungseinheit ab-
gerechnet, so bilden die von dem Abschnitt der Erschließungsanlage bzw. der Er-
schließungseinheit erschlossenen Grundstücke das Abrechnungsgebiet. 
 
 

§ 6  
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwandes 

 
(1) Der nach §§ 2 u. 3 ermittelte und gem. § 4 reduzierte beitragsfähige Erschlie-

ßungsaufwand wird auf die erschlossenen Grundstücke des Abrechnungsge-
bietes (§ 5) nach deren Flächen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nut-
zung der erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß berücksichtigt. 

 
(2) Als Grundstücksfläche im Sinne des Abs. 1 gilt bei Grundstücken innerhalb 

des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes die Fläche, die baulich, ge-
werblich oder in vergleichbarer Weise genutzt werden kann. 

 
(3) Als Grundstücksfläche im Sinne des Abs. 1 gilt bei Grundstücken außerhalb 

des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes und bei Grundstücken für die 
ein Bebauungsplan eine bauliche oder gewerbliche oder eine vergleichbare 
Nutzung nicht festsetzt, 

 
1. soweit sie an die Erschließungsanlage angrenzen, die Fläche zwischen 

der gemeinsamen Grenze der Grundstücke mit der Erschließungsanlage 
und einer im Abstand von 40 m dazu verlaufenden Linie. 

 
2. soweit sie nicht angrenzen, die Fläche zwischen der Grundstücksgrenze, 

die der Erschließungsanlage zugewandt ist und einer im Abstand von 40 m 
dazu verlaufenden Linie (Hinterliegergrundstücke). 

 
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Erschlie-
ßungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe un-
berücksichtigt. 
 
Überschreitet die zulässige oder tatsächliche Nutzung die Abstände nach Satz 
1, so fällt die Linie zusammen mit der hinteren Grenze der zulässigen oder 
tatsächlichen Nutzung. 
 
Bei Anlagen im Sinne des § 6 Abs. 4 Buchstabe f ist auf die gesamte Grund-
stücksfläche abzustellen. 
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(4) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die Flä-

che (Abs. 2 und 3) vervielfacht mit 
 
a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem und zwei Vollgeschossen 

b) 1,25 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen 

c) 1,50 bei einer Bebaubarkeit mit vier Vollgeschossen 

d) 1,75 bei einer Bebaubarkeit mit fünf Vollgeschossen 

e) 2,0 bei einer Bebaubarkeit mit sechs und mehr Vollgeschossen 
 
f) 0,5 bei Friedhöfen, Sportplätzen, Freibädern, Dauerkleingartenanlagen 

oder sonstigen Anlagen, die nach ihrer Zweckbestimmung nur in einer 
Ebene genutzt werden können und bei Grundstücken, die weder bau-
lich noch gewerblich genutzt werden können 

 
g) 1,0 bei Kirchengrundstücken, soweit ein Bebauungsplan keine Rege-

lung enthält. 
 
Für die Ermittlung der Vollgeschosse ist § 2 Abs. 5 BauO NW anzuwenden. 
 

(5) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes 
ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt: 
 
a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen 

Zahl der Vollgeschosse, 
 
b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse 

die Baumassenzahl geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zah-
len abgerundet werden, 

 
c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollge-

schosse die höchstzulässige Höhe geteilt durch 3,5 m bei Festsetzung 
der Firsthöhe, geteilt durch 2,7 m bei Festsetzung der Traufenhöhe, 
wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen abgerundet werden. 

 
d) Untergeschosse, die keine Vollgeschosse im Sinne des § 2 Abs. 5 

BauO NW sind, werden hinzugerechnet, wenn sie überwiegend ge-
werblich, industriell oder in gleichartiger Weise genutzt werden. 

 
Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zuge-
lassen oder vorhanden, ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, 
wenn die zulässige Baumassenzahl oder die höchstzulässige First- oder Trau-
fenhöhe überschritten werden. 
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(6) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes 
oder für Grundstücke, für die ein Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, 
die  Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, ergibt sich die 
Zahl der Vollgeschosse: 
 
a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vor-

handenen Vollgeschosse. Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der 
Besonderheit des Bauwerks nicht feststellbar, gilt als Zahl der Vollge-
schosse die mittlere Höhe des Bauwerks geteilt durch 2,80 m, wobei 
Bruchzahlen auf volle Zahlen abgerundet werden. Hinzugerechnet 
werden Untergeschosse nach § 6 Abs. 5 d. 

 
b) Bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf 

den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 
Vollgeschosse. 

 
c) Bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber 

gewerblich genutzt werden können, wird ein Vollgeschoss zugrunde 
gelegt. 

 
d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze oder sonsti-

ge Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO zulässig oder vorhanden 
sind, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. Ist nach den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes mehr als ein Garagengeschoss zulässig, im 
Einzelfall genehmigt oder vorhanden, so ist jeweils die höhere Ge-
schosszahl anzusetzen. 

 
e) Bei Grundstücken, die nur mit Einrichtung der Strom-, Gas- und Was-

serversorgung, wie z.B. Trafo, Gasregler, Pumpstationen und Drucker-
höhungsanlagen bebaut werden können oder bebaut sind, wird ein 
Vollgeschoss zugrunde gelegt. 

 
(7) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in 

Abs. 4 festgesetzten Faktoren um 0,3 erhöht 
 

a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Ge-
werbe- und Industriegebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungs-
art: Einkaufszentren, großflächige Handelsbetriebe,  

 
b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzungen durch 

Bebauungsplan eine Nutzung wie in den unter Buchstabe a) genannten 
Gebieten vorhanden oder zulässig ist, 

 
c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b) be-

zeichneten Gebiete, die gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise 
(z.B. Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus-
, Kindergarten- oder Schulgebäuden) genutzt werden, wenn diese Nut-
zung nach Maßgabe der Geschossflächen überwiegt. Liegt eine derar-
tige Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich zur Bebauung vor, gilt die 
tatsächlich so genutzte Fläche als Geschossfläche. 
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(8) Abs. 7 gilt nicht für durch selbständige Grünanlagen erschlossene Grundstü-
cke. In diesen Fällen werden für Grundstücke in beplanten oder unbeplanten 
Gewerbe- und Industriegebieten die nach Abs. 4 festgesetzten Nutzungsfakto-
ren um die Hälfte ermäßigt. 

 
 

§ 7  
Mehrfach erschlossene Grundstücke 

 
(1) Für Grundstücke, die überwiegend Wohnzwecken dienen und die jeweils von 

mehr als einer vollständig in der Baulast der Gemeinde stehenden Erschlie-
ßungsanlage gleicher Art im Sinne des § 2 Abs. 1 erschlossen werden, ist die 
Grundstücksfläche nach § 6 Abs. 2 oder Abs. 3 bei der Verteilung des umlage-
fähigen Aufwandes für jede Erschließungsanlage nur mit zwei Dritteln anzu-
setzen. 

 
(2) Eine Ermäßigung nach Abs. 1 ist nicht zu gewähren, 
 

a) für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten, 
 
b) wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsanlage ent-

steht oder entstanden ist, 
 

c) soweit die Ermäßigung dazu führen würde, dass sich der Beitrag für die 
anderen Grundstücke im Abrechnungsgebiet um mehr als 50 % erhöht, 

 
d) für Grundstücksflächen, soweit sie die durchschnittliche Grundstücks-

fläche der im Abrechnungsgebiet liegenden Grundstücke übersteigen. 
 
 

§ 8  
Kostenspaltung 

 
Der Erschließungsbeitrag kann für 
 

1. Grunderwerb, 

2. Freilegung, 

3. Fahrbahn, 

4. Radweg, 

5. Gehweg, 

6. unselbständige Parkfläche, 

7. unselbständige Grünanlage, 

8. Entwässerungseinrichtung, 

9. Beleuchtungseinrichtung 

 
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. Über die Anwendung der 
Kostenspaltung entscheidet der Bürgermeister. 
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§ 9  
Merkmale der endgültigen Herstellung der  

Erschließungsanlagen 
 
(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsan-

lagen, Sammelstraßen und selbständige Parkflächen sind endgültig herge-
stellt, wenn sie eine Verbindung mit dem übrigen Verkehrsnetz besitzen und 
sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen ver-
fügen. 

 
Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm. Das 
Bauprogramm wird vom zuständigen Fachausschuss beschlossen. 

 
(2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind endgültig her-

gestellt, wenn 
 

a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem 
Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten oder Pflaster 
aufweisen; die Decke kann auch aus ähnlichem Material neuzeitlicher 
Bauweise bestehen, 

 
b) unselbständige und selbständige Parkflächen eine Befestigung auf 

tragfähigem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, 
Pflaster oder Rasengittersteinen aufweisen; die Decke kann auch aus 
einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen, 

 
c) unselbständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind, 
 
d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstaben a) 

und b) hergestellt und die unbefestigten Teile gem. Buchstabe c) ges-
taltet sind. 

 
(3) Selbständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn sie gärtnerisch 

gestaltet sind. 
 
 

§ 10  
Immissionsschutzanlagen 

 
Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im 
Sinne  des Bundesimmissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Markmale der 
endgültigen Herstellung sowie die Verteilung des umlagefähigen Erschließungsauf-
wandes durch Satzung im Einzelfall abweichend oder ergänzend geregelt. 
 
 

§ 11  
Vorausleistungen 

 
Die Gemeinde kann nach § 133 Abs. 3 BauGB für Grundstücke, für die eine Bei-
tragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang entstanden ist, Vorausleistungen 
bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages erheben. 
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§ 12  
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 
Der Erschließungsbeitrag kann abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag bemisst sich 
nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden 
Erschließungsbeitrages. 
 
 

§ 13  
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 05.10.1987 

außer Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung  
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen  

vom 15. Februar 2000 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Lippstadt wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der Verkündigung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
 
Lippstadt, den 15. Februar 2000 
 
 
gez. Schwade  
Bürgermeister 
 
 
Veröffentlicht am 22.02.2000 
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